Impulsreferat des Vorsitzungen des LSK Baden-Württemberg Willi Rudolf zur Eröffnung der neuen BSK Repräsentanz am 25.9.2010 in Berlin

Willi Rudolf gratulierte zur neuen Repräsentanz in Berlin und verwies dabei auf den Grundsatz des BSK: Nicht über uns ohne uns! Es sei deshalb konsequent, in der Hauptstadt in der Nähe der Deutschen Regierung präsent zu sein, um sich dort „einmischen“ zu können, wo die Entscheidungen in unserem Land fallen. Gute Kontaktpflege zu den zuständigen Behörden und Ministerien ist sehr wichtig, um bei den Themen, die die Mitglieder des BSK betreffen, mitdiskutieren und mitwirken zu können.

Als Vorsitzender des Baden-Württembergischen Landesverbands habe er die Erfahrung gemacht, dass behinderte Menschen als Experten in eigener Sache vor allem dann gehört werden, wenn sie in den entsprechenden politischen Gremien vertreten sind. Das gelte von der Mitarbeit auf kommunaler bis hin zur Bundesebene.

Im Folgenden führte Rudolf zwei Aspekte des sehr breit gefassten Klausurthemas Inklusive Sozialraumorientierung näher aus: 1. Den Bereich der inklusiven Bildung und 2. barrierefreie Umwelt:

Die „Behindertenrechtskommission“ setzt einen neuen Maßstab

„Seit dem Jahr 2009 ist in Deutschland das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen gültig. Diese sogenannte „Behindertenrechtskonvention“ stellt endlich etwas vom Kopf wieder auf die Füße, denn sie macht bereits in den ersten Sätzen klar: 
Alle Menschen sind gleichwertige und gleichberechtige Glieder der menschlichen Gesellschaft und müssen deshalb auch die gleichen Rechte, Chancen und Möglichkeiten zur Teilhabe haben. 
Und: 
Alle Menschen gehören von Anfang an dazu. Das heißt Frauen, Männer und Kinder, hier geboren oder mit Migrationshintergrund, „gesund“ oder mit körperlichen, seelischen oder geistigen Behinderungen sind in diese Gemeinschaft eingebunden, oder, wie der etwas sperrige Fachbegrifft sagt, eingeschlossen. Sie sind also bereits inklusive und müssen nicht nachträglich von außen wieder integriert werden! 
Mit der UN Konvention ist nun dieser Grundgedanke als Menschenrecht gesetzlich verankert. Damit dies auch in den Städten und Gemeinde umgesetzt wird, gibt die UN-Konvention einen verpflichtenden normativen Rahmen vor, nach dem soziale Räume und Verhältnisse so zu gestalten sind, dass sie auch Menschen mit Behinderungen ohne Barrieren zugänglich sind. 

Dies war und ist ein altes Ziel des BSK, nun gilt es mit dem Rückhalt der Menschenrechtskommission diese Ziele umzusetzen. Auch hier wird Erfahrung aus der Praxis benötigt. Dabei will und soll der BSK auf allen Ebenen aktiv mitarbeiten!

Ab sofort ist also bei allen politischen Entscheidungen und Weichenstellungen eine inklusive Sozialraumorientierung gefragt!
Wie das aussehen soll, beschreibt die Konvention in: Artikel 9 Zugänglichkeit 
(1) Um Menschen mit Behinderungen eine unabhängige Lebensführung und die volle Teilhabe in allen Lebensbereichen zu ermöglichen, treffen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen mit dem Ziel, für Menschen mit Behinderungen den gleichberechtigten Zugang zur Umwelt, zu Transportmitteln, Information und Kommunikation, sowie zu anderen Einrichtungen und Diensten, die der Öffentlichkeit in städtischen und ländlichen Gebieten offenstehen zu gewährleisten.
Diese Maßnahmen … gelten unter anderem für … Gebäude, Straßen, Transportmittel … Schulen, Wohnhäuser, medizinische Einrichtungen und Arbeitsstätten … Informations-, Kommunikation und Notdienste. 
Die Vertragsstaaten treffen außerdem geeignete Maßnahmen, um Mindeststandards und Leitlinien für die Zugänglichkeit von Einrichtungen zu erlassen und ihre Anwendung zu überwachen;

Auch dies sind seit Jahrzehnten Ziele des BSK!
Integrative Schulbildung in Baden-Württemberg
Als Mitglied des Expertenrats im Baden-Württembergischen Kultusministerium gehe ich nun auf den baden-württembergischen Weg der Umsetzung der UN Konvention im Bereich der integrativen Bildung ein.
Der Expertenrat wurde im Mai 2009 vom damaligen Kultusminister Rau einberufen und setzte sich zusammen aus Vertretern der Bürgerschaft, aus Wissenschaftlern, Mitarbeitern des Kultusministeriums, Vertretern von Fachverbänden und Elternorganisationen sowie Entscheidungsträgern. Im Februar 2010 legte das 19 köpfige Gremium seine Ergebnisse vor:
An vorderster Stelle empfiehlt der Expertenrat die Aufhebung der Sonderschulpflicht für Kinder mit besonderem Förderbedarf. Bildung von Kindern mit Behinderungen ist künftig Aufgabe aller vorschulischen und schulischen Einrichtungen. Sie sind verpflichtet, den besonderen Bedürfnissen von Kindern mit Behinderungen Rechnung zu tragen. 
Welche Maßnahmen dafür ergriffen werden, soll im Einzelfall nach sorgfältiger Diagnostik und Beratung entschieden werden. Allgemeingültige Lösungen werden ausdrücklich abgelehnt. 
Der Expertenrat geht davon aus, dass spezielle Fördereinrichtungen weiterhin benötigt werden, dass weiterhin beide Schultypen gebraucht werden, aber dass die bisherigen Sonderschulen sich künftig stärker spezialisieren und zu fachspezifischen Zentren weiterentwickeln sollen. 
Bei der Wahl der geeigneten Schule stehen Kindeswohl und Wunsch der Eltern an erster Stelle. Bevor das Schulgesetzt geändert werden soll, empfiehlt das Expertengremium einen Schulversuch, der begleitet und ausgewertet werden soll.
Im Moment wird in Baden-Württemberg heftig um die Umsetzung dieser Empfehlungen diskutiert. Die Landesregierung will die Sonderschulpflicht erst zum Jahr 2014 abschaffen, Elternvertreter sehen keinen Grund für diese lange Wartezeit und drängen im Interesse ihrer Kinder auf eine möglichst zeitnahe Umsetzung.
Es war meine Position im Expertenrat, dass auch in Zukunft beide Lösungen benötigt werden. Einerseits maximale, individuelle Förderung in Regelschulen, wobei die erforderlichen personellen, technischen und baulichen Voraussetzungen geschaffen werden müssen. Andererseits müssen die bestehenden sonderpädagogischen Einrichtungen den neuen Bedürfnissen wie geschildert angepasst werden. Denkbar ist auch, dass sich diese Einrichtungen für nichtbehinderte Schüler öffnen und so gegenseitiges soziales Lernen ermöglicht wird. Entsprechende Konzepte werden bereits umgesetzt, z.B. an der Dreifürstensteinschule im baden-württembergischen Mössingen. 
Barrierefreiheit im umfassenden Sinn 

Die Voraussetzungen für jegliche inklusive Sozialraumorientierung, beginnen bei der eigenen Wohnung und setzten sich fort im gesamten öffentlichen Bereich bei Straßen, Verkehrsmitteln, öffentlichen Gebäude... 

Ohne barrierefreie Wohnumgebung bleibt jeder Mensch mit Behinderung von fremder Hilfe abhängig und dadurch in seiner Lebensqualität eingeschränkt. Sind Straßen und öffentliche Verkehrsmittel nicht barrierefrei zugänglich, werden Menschen mit Behinderung dauerhaft auf nicht zu tolerierende Art und Weise ausgegrenzt. Das gilt ebenso für öffentliche Gebäude, Universitäten, Arztpraxen, Geschäfte, Gaststätten oder Hotels. 

Erfahrungen hiermit konnten alle Mitglieder des BSK selbst reichlich machen. So hatte sich zum Beispiel mein Zahnarzt seine Praxis in einem neuen Gebäude ohne Aufzug eingerichtet. In den ersten Jahren wurde ich von ihm zusammen mit einem Mitarbeiter über die Treppe hochgetragen. Nach einigen Jahren bat er mich jedoch, künftig einen Kollegen zu konsultieren, da er Probleme mit seinen Bandscheiben bekommen hatte.
Ähnliches galt für den Orthopäden meines Vertrauens. Dessen Praxis war im zweiten Stock, ohne Aufzug. Auch hier musste ich hochgetragen werden, was mir allerdings selbst auf Dauer zu gefährlich und anstrengend war. Ich habe in der Zwischenzeit einen anderen guten Orthopäden mit barrierefreier Praxis ausfindig gemacht. Dafür muss ich nun 60 Kilometer fahren.
 
Diese Liste könnten wir noch lange fortsetzen, deshalb bin ich froh, mit der UN Konvention heute eine gesetzliche Grundlage für unsere Anliegen zu haben. Wie ich schon erwähnte, wird es auch in Zukunft ein politisches Ringen um Lösungen geben. Die Entscheidungen werden weder am Stammtisch noch beim Kaffeenachmittag in Clubraum fallen. Deshalb appelliere ich an Sie alle als Mitglieder des BSK: 
Bemühen Sie sich darum, in die politischen Entscheidungsgremien gewählt zu werden! Vollständige Inklusion heißt für mich auch, dass Menschen mit Behinderungen in Entscheidungsgremien mit gleichen Rechten und Pflichten vertreten sind.“
